
• 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 
Zl.21.S91/27-1a/79 

1010 Wien, den ..... .J . .Q .. ~ ..... A..P..J;:JJ ........................ ·· .. 19 "1.9.. 
Stubenring 1 
T c1.phOft 57 S6 SS 

N~ua Tel. Nr. 7500 

zu 2352JJ 

~_~_~_~_~_~_~_E_~_~_~_g 

der A~frage der Abgeordneten M~LTER 
Dr.SCRINZI, f1EISSL an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung, betreffend 
Ruhensbestimmungen - 1.Bericht der Volks
anwaltschaft an den Nationalrat (Nr.2352/J) 

Die Herren Abgeordneten haben an mich folgende Anfrage 
gerichtet: "Wurde der die Ruhensbestimmungenbetreffende 
Teil des 1.Berichtes der Volksanwaltschaft an den 
Nationalrat zum Anlaß genommen., die diesbezügliche 
Haltung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
neu zu überdenken - und, wenn ja, inwieweit besteht 
hier die Bereitschaft, den bisher ablehnenden Stand
punkt zu revidieren?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich Solgendes 
mitzuteilen: 

Die Frage der Berechtigung bzw. der Möglichkeit der 
Lockerung oder allenfalls auch der gänzlichen Beseitigung 
der Ruhensbestimm1.lngen wurde in der Vergangenheit immer 
wieder diskutiert. So wurden etvJa schon im September 1966 
und im Juli 1967 Informationsgespräche abgehalten, ·an 
denen neben den Mitgliedern des Ausschusses für soziale 
Ver .. "al tung des Nationalrates sämtliche Interessenvert.!.'8tungen 
und Vertreter der bedeutendsten Berufso~ganisationen 
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der Dienstnehmer und der Dienstgeber teilgenommen 
haben. Die der Zahl ihrer Mitglieder und ihrer Be
deutung nach größten Interessenvertretungen haben 
sich dabei gegen die Aufhebung der Ruhensbestimmungen, 
wohl aber für deren Lockerung ausgesprochen. 

• 

l 
i~ 

Bei grundsätzlicher Beibehaltung der Ruhensregelung sah ~ 
~ bereits die 2"I.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.6/1979, mit ~'lirk- ~ 

samkei t ab 1. Jänner 1968 eine Erhöhung der Ruhesgrenzbeträge (~ 

und des Kinderfreibetrages vor. 'Außerdem wurde die Höglichkei't ~ 
geschaffen, eineri "Jahresausgleich" vorzunehmen; dieser 'wird . I 
wirksam, wenn das zum Ruhen einer Pension führende monatliche ;~ 

~ 
ErVlerbseinkommen in einem Kalenderjahr nicht durchlaufend er- I: 

~ 
ziel t \vird. ,t 

~ 

Mit der 25.Novelle zum ASVG, BGBI.Nr.385/1970, wurden 
die Ruhensgrenzbeträge mit Wirksamkeit ab 1.1.1971 
neuerlich erhöht. Außerdem entfälJ.t seither das Ruhen 
einer Pension aus eigener Pensionsversicherung zur 
Gänze, wenn der Pensionist das 65.Lebensjahr vollendet 
und 540 Beitragsmonate erworben hat. Dieser Regelung 
lag vor allem der Gedanke zu Grunde, daß Pensionsbe
rechtigte, die schon durch 45 Jahre hindurch Beiträge 
geleiste~ haben, für diese Beitragsleistung den Anspruch 
erwerben sollten, die Pension auch neben einem Erwerbs
einkommen ungeschoälert zu erhalten. 

Die Ruhensbestimmungen wurden anläßlich der Vorbe
reitungen der 29.Novelle zum ASVG aberm.als eingehend 
ÜberprGft. Ich darf in Erinnerung rufen, daß es das 
Ergebni~ dieser PrUfung damals als nicht vertretbar 

$ 
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erscheinen ließ, das in Aussicht genommene Entfallen 
des Ruhens schon beim Nachweis. von 540 Versicherungs
monatenund nicht erst beim Nachweis von 540 Beitrags
monaten eintreten zu lassen. Nichtsdestotrotz sind im 
Zuge der dynamischen Fortentwicklung des Sozialver
sicherungsrechtes auch weiterhin Änderungen der Ruhens-
bestimmungen vorgeno~nen worden, um den aufgetretenen 
Bedürfnissen der Betroffenen im Rahmen des Möglichen 
Rechnung zutragen. Ich möchte. dazu auf die durch die 
29.Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.31/1973, eingeführte 
Honorierung der Pflichtbeiträge, die für eine neben 
dem Bezug einer Alterspension ausgeübte Erwerbstätig
keit .entrichtet werden, verweisen; weiters auf die 
mit der gleichen Novelle.eingeführte Bonifikation für 
den Aufschub der Geltendmachung des Pensionsanspruches. 
Daneben ,·:urdedas bis dahin !'l''; tden. Bezug einer vor
zeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
verbunden gewesene absolute Beschäftigungsverbot auf-

.gehoben und durch die Einführung eines Grenzbetrages 
-ersetzt, bis zu dem ein Ervlerbseinkommen neben dem 
Pensionsbezug erzielt \-rerden darf. Durch. die 32.Novelle 
zum ASVG, BGBl.Nr.704/1976 , wurde in Analogie zu § 94 
Abs.5 ASVG auch für die zuletzt genannten Pensionsbe
zieher die Möglichkeit eines "Jahresausgleiches" ge
schaffen. 

Diskussionen und Interventionen zeigen, daß vielfach Un
kenntnis über die tatsächlichen Auswirkungen der Ruhens
bestirrunungen besteht. An Hand der nachfolgenden Tabelle 
kann die Höhe des allenfalls ruhenden Betrages mit dem 
Gesamtbezug an Pensionen und Erwerbseinkommen verglichen 
werden. 
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,;Beisniele für das Ruhen ge:näß § C:4'ASVG: 

monatl. 
Pension 

3.000 S 
3.000 11 

3.000 11 

3.000 " 

5 .. 0008 

5·000 1.1 

5.000 tl 

5.000 " 
5 .. 000 .. 

" 

(Beträge des Jahres 1979) 

monatl. 
davon Erwerbs- Gesamtbezug Ruh,ens- Gesamtbezug 

Grundbetrag einkommen, vor Ruhen bet~ag, nach Ruhen 

A)durchschni ttliche\..fi twenpension 

1.200 S 5.000 s 8.000 S 8 .. 000 S 

1.200 n 6.000 If 9.000 ft 681 S 8.319 Ir '. 

1 .. 200 u 7.000 11 10 .. 000 n 1 .. 200 S 8.800 11 

1 .. 200 11 8.000 If 11.000 fl 1.200 " 9.800 u 

B) durchschnittliche Alterspension 

2.000 S 4 .. 000 S 9.000 S 90:000 S ' 

2.000 tJ 5.000 u 10.000 n 163 S 9.8.37 n 

2 .. 000 11 6.000 11 . 11.000, fI 1 .. 163 s 9.837 tf 

2 .. 000 11 7.000 " 12.000 n 2.000 u 10 .. 000 Ir .. 

2.000 11 8.000 11 '13.000 Ir 2 .. 000 It 11.000 " 

c) Höchstmögliche Pension 

15 . .442,40 S 
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11 .442,40 S 4.317,90 S 5.000 S 16.442,40 S 163,00 S 16.279,40 

11 .442,40 11 4.317,90 " 6.000 " 17.442,40 " 1 .163,00 11 16.279,40 

11 .442,40 " 4.317,90 " 7.000 " 18.442,40 11 2.163,00 11 16.279,40 

11.442,40 " 4.317,90 " 8.000 " 19.442,40 " 3.163,00 " 16.279,40 . 

11.442,40 " 4.317,90 " 9.000 " 20.442,40 " 4.163,00 " 16.279,40 

11 .442,40 " 4.317,90 " 10.000 " 21 .442,40 11 4.317,90 " 17.124,50 

11.442,40 " 4.317,90 " 11 .000 " 22.442,40 " 4.317,90 " 18.124,50 

Auf die Möglichkeit, einen "Jahresausgleich"zu beantragen, 

habe ich schon hingewiesen. 

Vom Ruhen wird bekanntlich nur der Grundbetrag der Pension 

(30 v.H. der Pensionsbemessungsgrundlage) erfaßt. Da der Auf

wand für die Pensionen nicht nur von den Versicherten und 

ihren Dienstgebern, sondern - derzeit abgesehen von der 

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten - zu einem 

beachtlichen Teil vom Bund getragen wird (im Jahre 1977 be

trug beispielsweise der Bundesbeitrag zur gesamten Pensions

versicherung 34,4% des Pensionsaufwandes) , könnte man davon 

sprechen, daß in etwa der Grundbetrag aus allgemeinen Steuer

mitteln finanziert wird, während die anderen Pensionsbestand

teile von den Versicherten und ihren Dienstgebern getragen 

werden. 

S 
11 

11 

11 

11 

" 

" 

Abschließend möchte ich bemerken, daß ich selbstverständlich 

bereit bin, den Bericht der Volksanwaltschaft zum Anlaß zu 

nehmen, um die Erfahrung mit den bisherigen Regelungen sowie 

vorhandene Änderungswünsche und deren A~swirkungen zu analysieren 

und gegebenenfalls neue Vorstellungen zur Diskussion zu stellen. 

I 
~ 
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